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Erneuerungswahl der Mitglieder der Kirchensynode der Evangelisch-reformierten Lan-
deskirche des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2019–2023; Ergebnisse des ersten 
Wahlgangs vom 19. Mai 2019

Verfügende Stelle:  
Direktion der Justiz und des Innern 
Datum der Verfügung: 24.05.2019 
Die Direktion der Justiz und des Innern, 
gestützt auf § 19 der Verordnung über die Wahl der Kir-
chensynode vom 16. März 2010 (Synodalwahlverordnung), § 
17a Abs. 2 lit. a des Kirchengesetzes vom 9. Juli 2007 und §§ 
14a ff. der Verordnung über die politischen Rechte vom 27. 
Oktober 2004 (VPR), 
verfügt: 
I. Von den Ergebnissen der Erneuerungswahl der Mitglieder 
der Kirchensynode der Evangelisch-reformierten Landeskir-
che des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2019–2023 vom 
19. Mai 2019 wird Vormerk genommen. 
II. Im Synodalwahlkreis VIII (Affoltern) ist, gestützt auf die 
Erklärungen der vorgeschlagenen Personen betreffend Ar-
beitsverhältnis zu einer Kirchgemeinde, zu einem Kirchge-
meindeverband oder zur Landeskirche sowie gestützt auf 
die Wahlergebnisse, die Vorschrift gemäss Art. 210 Abs. 3 
der Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landes-
kirche (KO) zum Quorum nicht eingehalten. Ist diese Vor-
schrift auch nach Ablauf der Frist von fünf Tagen nach Erhalt 
der Wahlanzeigen für die Möglichkeit der schriftlichen 
Wahlablehnung (§ 20 Synodalwahlverordnung) nicht einge-
halten, gelangen die Vorschriften von § 21 Synodalwahlver-
ordnung zum Quorum zur Anwendung. 
III. Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt vom 31. 
Mai 2019 und Mitteilung mit separater Wahlanzeige an die 
Gewählten, an die Präsidentinnen und Präsidenten der 
Stadt- und Gemeinderäte für sich und zuhanden der Wahl-
büros sowie an das Sekretariat des Kirchenrates zuhanden 

der Kirchensynode, des Kirchenrates, der Bezirkskirchenpfle-
gen und der Kirchenpflegen. 
IV. Gegen diese Verfügung und die Ergebnisse dieser Wahl 
kann innert fünf Tagen nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt beim Sekretariat der Kirchensynode, Hirschengra-
ben 50, Postfach, 8024 Zürich, schriftlich Stimmrechtsrekurs 
zuhanden der Kirchensynode erhoben werden (§ 29 Syn-
odalwahlverordnung). Der Rekurs hat einen Antrag und eine 
Begründung aufzuweisen. Die angefochtene Anordnung ist 
beizulegen oder genau zu bezeichnen. 
Direktion der Justiz und des Innern  
Jacqueline Fehr 
––– 
Die Wahlergebnisse sind im PDF-Anhang einsehbar.

https://amtsblattportal.ch/edoras/rest/file/4716c960-6717-4691-9dd3-deada8840092

		2019-05-31T00:26:09+0200




